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ORTSSTIMME VON SCHWYZ FUER FIDEL VON THURN UND MARX SCHEITLIN

BEZUEGLICH EINES SALZKONTRAKTS

"Wir Frantz  Bättschert  Landtamman [ Land - ] Räth undt Gemeine Landt-

leüth Eines dreyfachen Landtraths Zue schweitz Thuen khundt hiermit demnach

wir Umb Viten Erheblichen Ursachen willen , Nun eine geraumbte Zeit nachdenck-

hens gehabt , Wie unnser . . . Orth , auch unnsere underthanen undt anverwandte,

under unserem oberkheitlichen Namen undt ansehen mit Saltz möchte versächen

werden , gleich wie andere Orth der Eydtgnoschafft , auch in brauch undt Uebung

haben ; Undt hieraus mehrmahlen mit Herren Landtshoffmeistem [ der Abtei

St . Gallen ] Eideil Vom Thum , Herren Zue Eppenberg undt bichweyhl etc . auch

Herren Marx Scheitlin des Raths des H. Römischen Reichs Statt Lindauw , undt

mitthafften umb befürderung solcher gedanckhen fründtlich Correspondiert ha¬

ben.

Dass hierauff undt demme Zue folg wir Anfangs gemelte Landamman unndt ein

dtreyfacher Landt Rath mit . . . Fidel vom Thum , Marx Scheitlin unndt mit ver¬

wandten , uns einer . . . auffrichtigen Societet undt Gemeinschafft verstanden,

solche beschlossen unndt eingegangen undt in dero Krafft obbedeüte unnser

Landt , underthanen undt anverwandten mit Saltz Nothürfftigkhlich under unnser
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Oberkheitlichen Namen undt ansehen versorget werden Sollen.

Zue Solchem Endte dan wir gehalten Sein , unnser Eydtgnossen Löblichen Orths
2

Zürich , Jhres hiebevor in voller Eydtgn . Session [ Jahrrechnung von 1681 ?]

Zue Baden , gethanem anerbietens , benandtlich Einem Jeden der Löblichen Orthen

aus dennen Conträcten die Sie mit der . . . [ oberösterreichischen Salz - ] Cammer

[zu Innsbruck ] angestossen haben , So vill Saltz folgen Zue Lassen , als Zue

dero Landten besaltzung nothwendig Sein Mochte , Fründtlichen Zueerinneren undt

dahin Zue disponieren.

Dass wohlgedacht Unser Eydtgnossen von Zürich , solchem anerbieten statt undt

folg Thuen , in denen Conditionen und beding , wie Sie Ess von Uochgemelter . . .

[oberösterreichischen ] Cammer Erhandlet haben;

Massen Unser gueth Verthrauwen Zue Jhnen gestelt ist , Seye Es in gueten Treüwen

ohnbeschwehrt Thuen werden.

So ist auch für Unnser Orthsstimb dahin geschlossen , dass mit übrigen Löbli¬

chen Orthen Wegen der Gemeinen unseren Landten undt Herr schafften , auch ein

Verstendtnus auffgericht undt dahin gesehen werden Solle . Wie auch daselbst

der saltzhandell Zue Oberkheitlichen handen Zue Züehen , Undt Under dero Namen

Zue füehren sein Mochte.

Undt obzwahren Wyr dritens nit bedacht , unnseren Landtleüthen , den Freyen

Kauff gegen Unnseren Nachparen Zue Speren , Sondern geschächen Lassen Wollen,

dass selbige die begangenschafft mit Saltz , bey fassen Müssen undt Viertlen,

wie von altem hero Continuiren Undt treiben mögen , Hat es Jedoch den auff den

Fünten dem alten herkhommen , undt der Nathürlichen billigkheit begründten ver-

standt , dass im gegentheill unns undt unnseren associerten auch Frey offen

stehen undt Zue gelassen sein Solle.

Gleicher gestalten mit solcher benachbarten Orthen , burger undt Landtleüthen,

Zue handlen , an undt Zue den selbigen Saltz mit fassen , Määssen undt viertlen

Zue bringen . Dieweilen wir des billichen undt Eydtgnössischen willens sein,

die Commertien gantz nit Zue hinnen [ hindern ?] , Sonderen villmehr in alter

freyheit obangezognen Pünten gemäss Zue underhalten.

Undt gleich wie viertens Wyr anfangs gedachter Landtammann Rüth undt die Landt-

leüth Eines dreyfachen Landtraths Zue Schweytz , auch unnsere associerte , in

allweg , beflissen sein sollen , solche unnsere Gemeinschafft nach Müglichkeit

Zue bessern , Eüffnen , undt Zue solchem Ende alle gedeyliche Mittell vor undt

anzuekhehren . Allso versprechen wir in gueten Treüwen mit oberkheitlichen

wahren worthen , mehr Erhalten Unsern associerten oberkheitlichen Schutz undt

8öhirmb , hilff , Rath undt beystandt , in allen undt Jeden von der Gemeinschafft



undt dem Saltz dependierenden geschafften undt begebenheiten . . . geniessen

Zue Lassen , nach aller Müglikheit darob undt daran Zue Sein , dass Jhnnen Kein

Unbildt , gewald , schaden , gefardt undt Nachtheil an undt Zuegethan werde,

auch da solches understanden wurde nach müglikheit Zue wenden . Dessen Zue wah¬

rer glaubsarribe undt stiffhaltung"  habe man "unser Landts gewöhnliche Secret

Jnsigell Truckhen , Zuo mahlen Seithen herren Landtshooffmeisteren Fidel von

Thum . . . Undt herren Marx Scheitlin für sich selbst , undt Jhre mitthaffte,

Neben auffgetruchten . . . Jnsigell , Eigenhendig Sie Underschreiben Lassen " .

Es folgt nachstehende Beglaubigung : "Dass dissere Copia Von dem Orige-

nali fleissig abgezogen auch gleich Laudtent befunden worden , bezeügt . . . ,

den 27 . Juny 1683"

Franz Viktor S c h o r n o , Landschreiber von Schwyz

Auf f 298 v  wird vermerkt : "Ein gloMiho, Ontk&Attmb MutcutU MatancLu tit

von alZlvL&>Tgm OkhX[Stadt and Amt lag ] dm 30. Jang 1683" erlassen wor¬
den . Daraus wird auch klar , weshalb vorliegende Kopie an "[Land-

'schreiber NiklausT Andermath  Zug"  adressiert ist . Dieser muss¬

te wohl anhand des Schwyzer Textes die Ortsstimme von Stadt und

Amt Zug verfassen.

1) vgl . EA VI 2, 8 e

Kopie , mit Dorsualnotizen AH 43 , 297- 298


	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]

